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Ihre Anfrage in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur
und Verkehr am 10.10.2017

Sehr geehrter Herr Henkel,

in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Infrastruktur und Verkehr am

10.10.2017 fragten Sie, warum in der Dechant-Müller-Straße, beginnend beim Futterbedarf
Kops und endend hinter dem Zebrastreifen, eine so lange Zone 30 eingerichtet worden sei. Sie
stellen sich die Frage, ob man diese Zone nicht bis vor den Zebrastreifen reduzieren könne.

Zu Ihrer Anfrage nehme ich wie folgt Stellung:

In der Dechant-Müller Straße handelt es sich nicht um die Einrichtung einer 30iger-Zone,
sondern um eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 30 km/h. Diese wurde aufgrund einer
Anregung eines Anwohners am 08.10.2012 straßenverkehrsrechtlich angeordnet.

Die Dechant-Müller-Straße wird in einem erheblichen Maße vom Schwerlastverkehr genutzt,
zusätzlich ist dieser für den Radverkehr zugelassen.
Aufgrund der nicht vorhandenen Straßenbreite wurde hier aus Gründen der Verkehrssicherheit

die Geschwindigkeit reduziert.

Die Geschwindigkeitsreduzierung vor einem Fußgängerüberweg aufzuheben würde dem Ver-
kehrsteilnehmer signalisieren die Geschwindigkeit zu erhöhen. Dieses halte ich vor einem

Fußgängerüberweg für sehr bedenklich, diesem sollte sich der Verkehrsteilnehmer langsam
nähern. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wird ca. 10 Meter nach dem Fußgängerüberweg
aufgehoben, dieses ist so auch sinnvoll.
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Eine Aufhebung der Geschwindigkeitsbeschränkung vor dem Fußgängerüberweg ist daher aus
den vorgenannten Gründen nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen

InVextretun

A hr -Frank Stei
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